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SATZUNG DER STADT BAD BRAMSTEDT ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 67 "SÜDLICH DER BIMÖHLER STRASSE, WESTLICH DES BRUNNENWEGES" mit örtlichen Bauvorschriften 
Für das Gebiet: "Südlich der Wohnbebauung Moorstücken, westl ich des Brunnenweges, nordwestl ich der Umgehungsstraße B206" 

\ Hinweise 
0 

1s,, Kompensation von Eingriffen 

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. 1 S. 3786), 

die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 
20231 Nr.176) geändert worden ist. 
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Außerhalb des Geltungsbereiches werden zur Kompensation von Eingriffen dem 
B-Plan Nr. 67 folgende Maßnahmen bzw. Flächen zugeordnet: 
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Nebenzeichnung 4: Teilbereic he de, allgemeinen Wohngebicte 
WA 19 und WA 22, in denen eine Verskkeru r,g ~em. textliche, 
Festselzung 7.3 zu erfolgen hat. 
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ZEICHENERKLÄRUNG / FESTSETZUNGEN 

ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A 

z.B. 0,4 

z.B. II 

z.B.QD 
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Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet 
mit Nummerierung 

M aß der bäulichen Nutzung 

Grundflcichenzahl 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 

Zahl der Vollgeschosse zwinge nd 

maximal zu leissige Gebäudehöhe 

höchstzulässige der Zahl der Wohnungen 
in Wohngebäuden 

Bauweise und Baugrenzen 

offene fümweise 

nu r Einzel- und Doppelhäuser 

Baugrenzen 

§ 9 (1) 1 BauGB 

§ 4 BauNVO 

§ 9 (1) 1 BauGB 

§ 16 BauNVO 

§ 16 BauNVO 

§ 9 (1) Nr. 6 BauGB 

§ 9 (1) 2 BauGB 

§ 22 BauNVO 

§ 22 BauNVO 

§ 23 BauNVO 

§ 9 {1) Nr. 5 BauGB 

[l KITDJ 
Flächen für den Gemeinbedarf 

Zweckbestimmung Kindertagesstätte 

Verkehrsflächen 

öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinie 

§ 9 (1) 11 BauGB 
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Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: 
verkehrsberuhigter Bereich/ Bedarfsverkehrsfläche 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Grünflächen 

öffentl iche Grünfläche 

§ 9 (1) 15 BauGB 

hier: Zweckbestimmung Parkanlage und Spielplatz 

hier: Zweckbestimmung Wegeverbindung 

hier: Zweckbest immung Knickanpflanzung 

hier: Zweckbestimmung Graben fü r die Oberf lächenentwässerung 

hier: Retcntionsf läche 

private Grünfläche hier: Gehölzschutzstreifon 

Versorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung 

/ 

/ 

/ 

/ 

§ 9 (1) 12 und 14 BauGB 
Elektrizität 

Abwasser 

Wasserflächen 

Wasserfläche (Graben) 

Flächen für die Anpflanzung und 
die Erhaltung von Bäumen, St räuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 

Umgrenzung von Flächen für die Anpflanzung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

Bäume zur Anpflanzung 

§ 9 (1) 16 BauGB 

§9(1)25a+bBauGB 

§ 9 (1) 25a BauGB 

§ 9 (1) 25a BauGB 
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z.B. 13,0S 

L iiil 

riv. 

öff. Knick 

äff. Graben 

/ 

Knick anzupflanzen (geschlitztes Biotop) 

Umgrenzung von Flächen für d ie Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

Bäume zur Erhaltung 

Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

Abgrenzung de r Art und/oder des Maßes 
der baulichen Nut zung 

Umgrenzung der Flächen, die von der 
Bebauung frei zuha lten sind 

§ 9 (1) 25a BauGB 

§ 9 (1) 25b BauGB 

§ 9 (1) 25b BauGB 

§ 9 (7) BauGB 

§ 1 und§ 16 BauNVO 

§ 9 (1) Nr. 10 BauGB 

Höhenbezugspunkt Ausbauhöhe der Planstraße in Metern über 
Normalhöhennull (NHN) 

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen zu Gunsten der Anlieger 

Mit Geh- und Leitungsrechten zu belastende Flächen im WA 4 zu Gunsten 
der Anlieger und Ver- und Entsorgungsträger (siehe textl. Festsetzung 8.1) 

Mit Geh·, Fahr- und Leitungsrechten zu bel.istende Flächen zu Gunsten der 
Anlieger, Rettungsfahrzeuge und der Ver- und Entsorgungsträger 

NACHRICHTLICH E ÜBERNAHME 

Erhaltung von Knicks mit Überhi:iltern § 21 LNatSchG 

Kompensationsfläche Aufforstung und Sukzession für externen Eingriff 
Gemarkung Bad Bramstedt, Flur 6, Flurstück 478 

l,15rnAVK111 Anbauverbotszone K 111 , 

h,•'---~,,l c00c m= • c• c•c•c•c1 Anbauverbotszone B 206 

§ 29 StrWG 

§ 9 FStrG 

, .B.119/4 

DARSTELLUNGEN OH N E NORMCHARAKTER 

Flu rstücksbezeich nung 

DARSTELLUNGEN O H NE NORMCHARAKTER 

Bestandsgebäude 

Baum entfallend 

Vorplanung Erschließung 

Flurgrenze 

Flurstücksgrenze 

Nel>enzeictinung 1: mallgeblid,er Außenlarmpegel für sch\llzbedürftige Raume. 

TEXTTEIL B 
1, Art der baulichen Nut zung (§ '9 (1) Nr. 1 BauGB) 

1.1 In den allgemeinen Wohngebieten sind gemäß§ 1 (6) Bau NVO die ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen nach§ 4 (3) Nr. 1 und 3 - 5 BauNVO unzulässig. 

2, Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

2.1 Innerha lb der allgemeinen Wohngebiete WA4, WA 5, WA 7, WA 9 bis WA 14, 
WA 17, WA 18 und WA 20 darf die zulässige Grundfläche für die Realisierung von 
Tiefgaragen, oberirdischen Stellplätzen und Zuwegungen bls w einer GRZ II von 0, 75 
überschritten werden. Für das in WA 2, WA4 und WA 5 festgesetzte Geh-, Fahr- und 

Leitungsrecht ist eine GRZ II von 1,0 zulässig. 

2.2 Bei der Errichtung von Hausgruppen ist innerhalb der allgemeinen Wohngebiete bei 
Grundstücksgrößen bis 200 m• eine GRZ von 0,45 zu lässig. Die festgesetzte 
Grundflächenzahl darf zur Realisierung von Terrassen um bis zu 10 m2 überschritten 
werden. 

2.3 Der obere Bezugspunkt für die in der Planzeichnung fest gesetzten Gebäudehöhen ist 
der höchste Punkt der Oberkante Dachhaut der Gebäude. Der untere Bezugspunkt ist 
mit + 0.00 m der höchste Punkt der angrenzenden Straßenverkehrsfläche zzgl. 0,30 m, 
gemessen in der Mitte der Grundstücksfront 
(§ 18 Abs. 1 BauNVO). Bei Eckgrundstücken gilt die höherliegende Straßenfront. Bei 
Planstraßen gilt die endgültige Ausbauhöhe. die in der Planzeichnung A dargeste llt ist. 
Bei einer Lage zwischen zwei Höhenpunkten an einer Straße ist der untere 
Bezugspunkt zu interpolieren, 

2.4 Die Sockelhöhen für Gebäude müssc:>n höher a ls die festgesetzte Ausbauhöhe der das 
Grundstück erschließenden Straßenverkehrsfläche in Höhe der Gebciudemitte 
hergestellt werden. 
Grenzt ein Baugrundstück mehrseitig an Verkehrsflächen, so g ilt als Bezugshöhe die 
tieferliegende Verkehrsseite. Es gelten folgende Höhen: 

für nicht unterkellerte Gebäude mit einer Höhe von mindestens +0,3 m 
bis maximal +0,5 m 

für unterkellerte Gebäude mit einer Höhe von mindestens +0,5 m bis 
maxim.il +O, 9 m 

2.5 Bezugspunkt für die Sockelhöhen ist die Oberkante des Fertigfußbodens im 
Erdgeschoss der Gebaude. Der untere Bezugspunkt ist m it+ 0,00 m der höchste Punkt 
der das Grundst ück erschließenden Straßenverkehrsfläche, gemessen in der Mitte des 
Grundstücks. Grenzt ein Baugrundstück mehrseitig an Verkehrsflächen, so gilt als 
Bezugshöhe die tieferl iegende Verkehrsseite. 

2.6 Zur Instal lation von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien darf die in der 
Planzeichnung oder gemäß textlicher Festsetzung 2.3 festgesetzte Höhe baulicher 
An lagen um maximal 1 m Uberschritten werden(§ 16 {6) BauNVO). 

J. Flächen für Nebenanlagen und Stellpli:itze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB) 

3.1 Garagen, überdachte St ellplcitze und Nebenan lagen sin d nur in den festgesetzt en 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

3.2 In den allgemeinen Wohngebieten, die .in eine öffentliche Fläche angrenzen, sind 
offene Stellplätze in der seitlichen Abst.mdst läche zulässig, wenn diese an der 
Grundstücksgrenze durch eine lebende Hecke eingegrünt werden. 

3.3 Außerha lb der überbaubaren Grundst ücksflächen sind Einfriedungen in Form von 
lebenden Hecken zuläss ig. In diese dürfen auf der Grundstücksinnenseite 
Drahtzäune/Stabgitterzäune integriert werden , 

4 '.0 Flächen für das Parken und Verkehrsf lächen bes. Zweckbestimmung 
(§ 9 {1) Nr. 11 BauGB) 

4.1 Innerhalb der öffent lichen Verkehrsflächen und den Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbest immung (Planstraßen) sowie innerhalb des festgesetzten Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechts sind folgende Mindestzah len an öffentlichen/privaten Parkplätzen in 
Längsaufstel lung herzustellen: 

Planstraße A Hautpterschließung 

Planstraße B 
Planstraße C 
Planstraße D 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

20 Parkplätze 
8 Parkplätze 
4 Parkplätze 
4 Parkplätze 
6 Parkplätze 

4.2 Die zeichnerisch festgesetzte Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
, Bedarfsverkehrsfläche" (Bl) kann nach den Erfordernissen der Erschließung und der 
konkreten wohnbaulichen Entwicklung im Plangebiet entweder als öffent liche 
Verkehrsfläche oder als private Grundstücksfläche a ls Geh-, Fahr· und Leitungsrecht 
erschlossen werden. Sollte eine anderweitige Ersd1ließung erfolgen, kann die 
vorgesehene Fläche verschoben werden oder entfallen und diese entsprechend den 
angrenzend an diese Verkehrsf läche gültigen Festsetzungen genutzt werden: 
Baugrenzen können sich in letztgenanntem Fall über die nicht benötigte 
Bedarfsverkehrsfläche hinweg verb inden. 

5.0 Führung von Versorgungsleit ungen (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB) 

5.1 Versorgungs leitungen sind unterird isch zu ver legen. 

6.0 Öffentliche Grünflächen (§ 9 (1) N r. 15 BauGB) 

6.1 Die innerhalb der öffentliche n Grünflächen kenntlic h gemachten Flächen für die 
Rege lung des Niederschlagswassers sind bis zu einer T iefe von 0,4 m mit 
Böschungsneigungen von bis zu 1:5 auszumulden um bei St arl<regenereignissen 
temporär Überstauwasser aufzunehmen und zwischenzuspeichern. 
Diese Flachen sind naturnah zu gest alten und dauerhaft funktionsfähig zu erhalten. 

6.2 Das Befahren der öffent lichen Grünflächen ist zum Zwecke der Bewirtschaftung und 
Pflege der Flächen zu lässig. 

Nebenzek hnun~ .l: maßgebl,cller Außenlciomp"llel ffir Rä<1me die überwiegend zum 5-c hlofen genutzt werden. 

7.0 Maßnahmen zum Schu tz, zur Pflege und zur·Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

7.1 Innerhalb von allgemeinen Wohngebieten sind Park· und Stel lp lätze, 
Grundstückszufahrten, Flächen rnit Geh· , Fahr- und Leitungsrechten sowie öffent liche 
Geh• und Radwege offenporig (z.B. Pflaster mit breiten Rasenfugen, Rasengittersteine, 
Schotterrasen etc.) auszubi lden. Wasserundurchlässige Befestigungen des Unterbaus 
(z. B. durch Beton) sind unzulcissig. 

7.2 Der nicht durch bauliche Anlagen, Zufahrten, Nebenanlagen und bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche versiegelte Teil der Grundstücksfliichen ist 
gärtnerisch anzulegen oder der Sukzession zu überlassen. Die Anlage von Schotter-. 
Kies- und Stelnbeeten mit einer damit verbundenen Verwendung von Gartenfolien ist 
unzulässig. 

7.3 Für Baugrundstücke der Bereiche WA2, WA3, WA4, WAS, WA6, WA7, WAS, WA9, 
WA10, WA11 , WA12, WA17, WA18, WA19 Nordost. WA20, WA21, WA22 nördlich 
und die Fl i:iche für Gemein bedarf (KITA) ist das anfallende Oberflächenwasser auf dem 
Grundstück zur Versickerung zu bringen (Flächen anteilig WA 19 und WA 22 siehe 
Nebenzeichnung 4). Zu diesem Zweck ist im Rahmen der Baugenehmigungsplanung 
ein spezifisches Retentionskonzept mit Verdunstungs- und Versic:kerungs- komponente 
in Abhängigkei t von den Bodenverhä ltnissen auszuarbeiten. Ein Notüberlauf hat durch 
entsprechenden Ansch luss an das öffentliche Entwässerungssystem zu erfol gen. 

74 Das anfa llende Niederschlagswasser der Planstraßen A. D und des im Nordosten 
festgesetzten Geh- , Fahr- und Le itungsrechts ist über straßenbegleitende Sickermulden 

zur Versickerung zu bringen. 

8, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte _(§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

8.1 Das im WA 4 und WA 21 festgesetzte Geh- und Leitungsrecht zu Gunsten der Anlieger 
und Versorgungstri:iger darf in Ausnahmefällen befahren werden. Das Geh- und 
Leitungsrecht kann im Rahmen der konkretisierten Vorhabenplanung verschoben 
werden. Sol lte dieses nicht notwendig sein, kann eine Nutzung der Fläche im Sinne der 
textlichen Festsetzung 4.2, Satz 2 erfolgen. 

9.0 Maßnahmen und-Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Um w elte inw_irkungen im Sinne BlmSchG 

(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

Hinw eis: die benannten DIN-Vorschriften sind in der Stadt verwaltung während der 
Dienststunden einsehbar. 

9.1 Schutz vor Verkehrslärm 
Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen ist bei Neu-, Um- und Ausbauten im 
jewei ligen Baufreistel lungsverfahren oder Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz 
gegen Außenlärm (Gegenstand der bautechnischen Nachweise) nach der DIN 4 109 Teil 
1 und Tei l 2 (Ausgabe 01/2018) nachzuweisen. Maßgebliche Außen lärmpegel sind den 
Nebenzeichnungen 1 und 2 zu entnehmen. 

9.2 Zum Schutz der Nachtruhe sind bei Neu-, Um- und Ausbauten für Sch laf- und 
Kinderz immer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, fa lls der notwendige 
hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik 
entsprechende Weise sichergestellt werden kan n und die A nforde rungen an das 
result ierende Schalldämmmaß gemäß den ermitte lten maßgebl ichen Außenlärmpege ln 
nach DIN 4 109 erfü llt werden. 

9.3 Befestigte Außenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone und Loggien sind in dem 
allgemeinen Wohngebiet WA 1 in Richtung der Bimöhler Straße und in den 
;illgemeinen Wohngebiet\cn WA 15, WA 16, WA 23 und WA24 in Richtung der 
Bu ndesstraße B 206, in den in der Nebenzeichnung 3 dargestel lten Bereichen, nur in 
geschlossener Gebäudeform bzw. auf der lärmabgewandten Seite der Gebäude 
zuläss ig. Offene Außenw ohnbereiche sind ausnahmsweise zu lässig, wenn mit Hi lfe 
einer Immissionsprognose n.ichgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen 
Außenwoh nbereichs der geltende Im missio nsgrenzwert tags nicht überschritten wird. 

9.4 Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, we nn im Rahmen 
<eines Einzelnachweises ermittel t wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung 
geringere Anforderungen .i n den Schallschutz resu lt ieren. 

10.0 Anpflanzungen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen der Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

10.1 Die Planstraßen sind mit Baumpflanzungen zu durchgrünen. Entl;mg der Planst raße A 
sind mindestens 9 Bäume, an Planstraße B mindestens 7 Bäume, an Planstraße C 
mindestens 2 Baume und an den Planstraßen D mindestens 3 Baume ;mzupflanzen. 
Innerhalb des in WA 3-5 festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechts ist mindestens 1 
Baum anzupflanzen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu 
ersetzen. Deren Standorte gern . Planzeichnung sind im Rahmen der 
Ausführungsplanung verschiebbar. 

10.2 Für Baumpflanzungen gern. textl. Festsetzung 10.1 sind standortgerechte heimische 

Lc1ubbä ume sowie nichtheim ische, kontinenta l geprägte Arten (sog. Klimabäume) zu 
verwenden. Im Wurzelraum der zu pflanzenden Bäume (Baumscheiben) ist eine offene 
Vegetat ionsfläche von mind. 6 m' f reizuhalten. Im Bereich von Parkplätzen, 
Grundstückszufahrten und Stichwegen lst die Baumscheibe gegen Überfahrten zu 
sichern bzw. zu schützen. Pflanzgröße: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 
18-20 cm. 

10.3 In den öffent lichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage und Spielplatz 
sind Baumpflanzungen mit standortgerechten heimischen L.iubbäurnen oder 
nichtheimischen. kontinental geprägten Arten {sog. Klimabäume) vorzunehmen . Dabei 
sind dort, wo der Fußweg auf die Planstraßen bzw. Wohnwege trifft , jeweils Tore aus je 
zwei Bäumen zu pflanzen. Insgesamt sind 18 Laubbäume anzupflanzen. Die Bäume 

sind dauerhaf t zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

10.4 Für Baumpflanzungen in der öffentlichen Grünfläche sind standortgerechte heimische 
Laubbäume oder nichtheimische, kontinental geprägte Arten (sog. Klimabäume) zu 
verwenden. Pflan2größe: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm. 

10.S Für die ;:ils Flächen für die Anpf lanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepf lanzungen am Nordrand der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Parkanlage südlich der Wohnbebauung sind standortgerechte heimische L;:iubgehölze 
vorzusehen. Die Flächen sind durch Zäunung zu sichern. Versiegelungen, 
Aufschüttungen und Abgrabungen sind unzulässig. 
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10.6 Innerhalb der öffent lichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Pi!rkanlage und 
Spie lplatz sind Anlagen fü r d ie Retention von Regenwasser zu lässig. Innerhalb der 
süd lich gelegenen öffent lichen Grünfläche ist die Fü hrung e ines maximal 2 m breiten 
Fußweges mit wassergebundener Decke, im Randbereich der Retentionsflächen als 
Schotterweg zul.issig. Die Wege di.J rfen zur Pfl ege und Unterhaltung der Grü nflächen 
und der Retentionsflächen befahren werden. 

10.7 A lle in den öffentlichen Grünfl ächen vorhandenen Gehölzstrukturen (Einzelbi:iume, 
Gehölzbere iche am Meiere igraben, Feldgehölz im Süden) sind dauerhaft zu erha lten 
u nd im Rahmen der Baumaßnahmen vor Schi:idigungen zu schüt zen. 

10.8 Die multif unktionalen öffentl ichen Grünflächen sind als nat urnahe Rasen- oder 
W iesenflkhe zu gest alten . Im Bereich der Fli:ichen sind Versiegelungen, die Ablagerung 
von Schnittholz und anderen M ateri alien sowie Abgrabu ngen nicht zu lässig. Der Bau 
unterirdischerVersorgungsanlagen/ -le itungen ist unzulässig. 

10.9 Der zwischen WA1 und WA6 zur Anpflanzung festgesetzte Grünstreifen darf zu 
Gunsten von Durchfah rten und Durchwegungen mit einer Maximalbreite von 
5 m je laufende 20 m Anpflanzung unterbrochen werden. 

10.10 Im Kronentraufbereich der mit Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume sind 
Abgrabungen, Geländeaufhöhungen, Nebenanlagen, Stel lplätze und sonstige 
Versiege lungen sowie Düngung, Pflanzenbehandlungsmitte leinsatz, die Ablagerung 
von Schnittho lz und anderen Materialien unzuliissig. Die festgesetzten Bäume sind bei 
Abgang durch Neupflanzungen zu ersetzen. 

10.11 Der im Süden als Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen umgrenzte Bereich ist zu erhalten und ggf. durch Anpflanzung von 
standortgerechten heimischen Laubgehölzen zu ergänzen. Die Fläche ist durch 
Zäunung zu sichern. Versiege lungen, Aufschüttungen und Abgrabungen sowie 
Nebenanlagen {auch genehmigungsfreie Nebenanlagen nach Landesbauordnung) sind 
unzulässig. 

10.12 Im Geltungsbereich sind die Dachf lächen der Hauptanlagen und ab einer Fläche von 
12 m' auch der G.iragen, Carports und Nebenanlagen ausschließlich als GrUndächer zu 
err ichten. Diese sind mit einer mindestens 10 cm starken durchwurzelbaren 
Substratschicht zu versehen und extensiv zu begrünen. Der ergänzende Einsatz von 
Anlagen zur Energiegewinnung (z.B. Photovoltaik) ist zulässig. 

10.13 Neu anzulegende Knicks sind analog der Vorgaben aus den 
"Durchfü hrungsbestimmungen zum Knickschutz (2017)" herwstellen. Dabei so ll der 
Knickwal l mindestens ein halbes Jahr vor der Bepflanzung aufgesetzt werden und eine 
Soh lbreite ca. 3,5 m, Kronenbreite von ca. 2,5 m, Wallhöhe ca. 1.2 m Uber Gelcinde 
erhalten. Der Knickwal l ist aus mineralischem Boden aufzusetzen und mit Oberboden 
anzudecken. Für die Bepflanzung des Knickwalls geeignete Gehölzarten ergeben sich 
aus Anlage C der Durchführungsbestimmungen sowie aus der Zusammense tzung der 
Knicks der Umgebung. Zudem ist eine Einzäunung des Knicks mit einem 
Wi ldschutzzaun erforderlich. 

10.14 Zu verschiebende Knicks sind gemäß der Vorgaben aus den 
"Durchfühnmgsbestimmungen zum Knickschutz (2017)" herzustellen. Zudem ist eine 
Einzäunung der verschobenen Knicks mit einem Wildschutzzaun erforderlich. 

10.15 Bestehende Kn icks sind zu den öffentlichen Grünflächen hin zum Schutz einzuzäunen, 
z. B. m it einem Wildschutzz.iun. 

10 .16 Innerhalb der privaten Grünf lächen sind vorhandene Gehölz- und Geländestrukturen 
zu erhalten. Versiegelungen, Aufschüttungen und Abgrabungen sind unzulässig. 

1 1.0 A usnahmen und Befreiungen (§ 31 BauGB) 

1 1.1 Innerhalb des Plangebietes sind der Versorgung der Baugebiete dienende 
Nebenanlagen zur Versorgung mit Elektrizität. Gas, Wilrme und Wasser sowie 
Abwasser im Sinne des§ 14 BauNVO zulässig(§ 31 Abs. 1 BauGB). 

12.0 Örtliche Bauv orschriften § 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 (1) LBO 

12.1 Die Außenfassaden der Hauptgebäude sind in Anlehnung an RAL Farben in 
Sichtmauerwerk oder Verputz herzustellen: 

rot bis rotbraun, braun: RA L 3009, RAL3011, RAL 3016, RA L 8002, RAL 8004, 
RAL 8007, RAL 8012, RAL 8015, RAL 8029 
weiß, he llgrau/-beige: RAL 1013, RAL 1015, RAL 7035, RAL 7047, RAL 9001, 

RAL 9002, RAL 9018 

12.2 Fassaden mit Holzverkleidung und Holzhäuser sind in ihrer natürlichen Holzfarbe 

sowie in gedeckten Farben in Anlehnung an RAL Farben zuläss ig: 
rot bis rotbraun, braun: RAL 1011, RA L 3009, RAL 3011, RAL 3016, RAL 8002, RAL 

8004, RAL 8007, RAL 8012, RAL 8015, RAL 8029 
grün: RAL 6011, RAL 6013 , RAL 6021 
Wintergärten sind vollverglast zulässig. 

12.3 Die Dächer der H auptgebäude und Nebenanlagen sowie Carports und Garagen ab 
12 m2 Grundfläche sind ausschließlich als flache oder flachgeneigte Gründächer 

zu lässig. Die Installation von An lagen zur Gewinnung regenerativer Energien ist 
zulässig. 

12.4 Geschosse oberhalb der zulässigen Vollgeschosse sind ergänzend zu den geltenden 
Regelungen der Landesbauord nung von den aufgehenden Außenwänden der 
darunterliegenden Vol lgeschosse um mindestens 0 ,75 m zurückzusetzen. 

12.5 Doppelhäuser und Hausgruppen sind als gestalterische Einheit bezüglich Materia l 
und Farbe auszubilden. Zur Gliederung sind farb liche Nuanc ierungen zulässig. 

12.6 Garagen und Anbauten sowie Nebengeb.iude mit einer Größe von über 30 m 3 

unterliegen in Gestaltung und Material den Festsetzungen der Hauptgebäude und 
sind in gleicher Art wie die Hauptgebäude auszuführen. Die Errichtung ist 
grundsätzlich auch aus Holz, die von Carports zusätz lich aus Metall zulässig. 

12.7 In allen Baugebieten sind leuchtende und reflektierende Farb- und Materialge­

sta ltungen der A ußenfassaden unzulässig. 

12.8 Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften 12.1 bis 12.7 können gern. § 84 (3) 
LBO mit Geldbußen bis 500.000 € geahndet werden. 

Anlage von insgesamt 290 m Knick auf den öst lich an den Brunnenweg 
angrenzenden Grünlandflächen: 190 m auf dem Flurstück 149, 100 m am 
Ostrand des Flurstücks 141 (Flur 5, Gemarkung Bad Bramstedt). 
Abbuchung von 29 .646 m' (Kompensation Eingr iffe in Boden) sowie 4.800 m" 
Feucht- und Nassgrünland aus dem Ökokonto Tetenhusen auf den Flurstücke 
106, 107 der Flur 4 und Flu rstück 97/6 der Flur 4 der Gemarkung Tetenhusen 
(AZ 661.4.03.122.2022.00), Kreis Schleswig-Flensburg 
Abbuchung von 340 m aus dem Knick-Ökokonto Hemdingen (Flurstücke 137 /37 

und 510/0, Flur 11, Gemarkung Hemdingen, Kreis Pinneberg) 
Abbuchung von 55 maus dem Knick-Ökokonto Nienborstel (Flurstücke 21/6 
Flu r 3, Gemarkung Nienborstel, Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

Artenschutz 
Bauzeitenregelung Gehölzbrüter: 
Zum Schutz von Gehölzbrütern lst die erforder liche Beseit igung von Gehölzen aus 
artenschutzrechtlichen Gründen nur au ßerhalb des Zeitraums 0 1.03. bis 30.09. 
zu läss ig (a lso im Zeitraum vom 0 1.10. bis 28.02.). Anderenfa lls ist e ine Besei tigung von 

Gehölzen nu r möglich, wenn durch elne Prüfung das Vorhandensein von 
Vogelniststätten ausgeschlossen werden kann. 

Bauzeitenregelung Fledermäuse: 
Zum Schutz von Fledermäusen ist eine erforderliche Beseitigung von Gehölzen mit 
Tagesquartiereignung fü r Fledermäuse aus artenschutzrecht lichen Gründen nur 
außer halb der A ktivitätszeit der Fledermäuse vom 01.03. b is 30.11. zulässig (also im 
Zeitraum vom 01.12. bis 28.02.). 

Ve rmeidung struktureller Beeinträchtigung der Flugro ute ent lang des Brunnenwegs: 
Zur Vermeidung von Beeinträc:litigungen ist ein weitestgehender Erhalt der Geliölze 
(Knicks, Feld hecken, Bäume) ent lang des Brunnenweges sowie eine frühestmögliche 

Verschiebung der öst lichen Knickabschnitte m it Wiederherstellung und ggf . 
Nachpfla nzung erforderlich. 

Beleuchtungsminimierung: 
Vor allem im Umfeld der Flugroute entlang des Brunnenweges, aber auch des 
Meiereigrabens, sowie im gesamten Geltungsbereich ist e ine insekten - und 
fledermausverträg liche (St raßen) Beleuchtung vorzusehen: u. a. 

- Beschränkung der Beleuchtung räumlich und zeitlich au f das notwendige M aß, 
- Beleuchtungsstärke so niedrig wie möglich, 
- Lichtquellen in möglichst niedriger Höhe anbringen in größtmöglichem Abstand zu 

Leitstrukturen, 
- nach oben und zur Seite abgeschi rmte Leuchten verwenden, 
-Vermeidung von Streulicht durch flache Schutzgläser, 
- Keine Leuchtmittel mit Wellenlängen unter 540 nm (Blau- und UV-Licht) sowie m it 

einer korre lierten Farbtemperatur< 2.000 K verwenden. 

Brandschutz 
Sämtliche Zufahrten für die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge sowie Aufstell- und 
Anleiterf lächen müssen den Rege lungen der Landesbauordnung(§ S} und der 

M uster richtlinie für Flächen für d ie Feuerwehr genügen. Die ent sprechenden 
Zuwegu ngen und Flächen sind auf dem Grundstück als solche kennt lich zu machen. 

Bodenschutz 
Bei der Umsetzung des Vorhabens sind gemäß "Leitfaden Bodenschutz auf 

Linienbaustellen" (LLU R 2014) bei der Wahl der Maschinen und Fahrzeuge die 
jewei ls vorhandenen Witterungs- und Bodenfeuchteverhältnissen zu berücksichtigen 
und ggf. zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen. 

Gehö lzschutz 
D ie Kronentraufbereiche der festgesetzten Bäume sowie die Flächen von 
festgesetzten Gehölzbereichen sind vor Baubeginn wahrend der Bauphase gegenüber 

dem Baufeld mit einem Schutzzaun zu sichern. 

Kn icks 
Die im Plangebiet verbleibenden, gemäß§ 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG 

gesetzlich geschützten Knicks sind dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 

Gehölzanpfl anzungen / Pflanzlisten 

Gehö lzarten für die Pflanzung von Bäumen in d en Versickerungsmulden entlang der 
Erschließungsstraßen: mitte l- bis k le inkron ige Gehölzarten (z. B. Feld-Aho rn Acer 
cam pestre, Säulen-Hainbuche Carp inus betulus 'Fastigiata ', M ehlbeere Sorbus 

in termedia oder Vogelbeere So rb us aucuparia). 
Nichtheimische, kontinenta l geprägte Arten (z.B. Blumenesche Fraxinus ornus, 
Hopfenbuche Ostrya carp in ifo lia) als Stadtklimabäume. 

Gehö lzarten für die Pflanzung von Bäumen in den ö ffentlichen Grünflächen: 
großkronige (z. 8. Schwedische M ehlbeere Sorbus aria, Silberlinde Ti lla tomentosa, 
Vogelkirsche Prunus avium und Z ierkirschensorten) 

b is mittelkronige Gehölzarten (z. B. Feld-Ahorn Acer campestre. Mehlbeere So rbus 
intermedia oder Vogelbeere Sorbus aucupar ia). 

Gehölzarten für freiwachsende Hecken und Gehölzpflanzungen: 
Schwarzer Holunder Sa mbucus n igra, Hasel Corylus avellana, Heckenkirsche Lon icera 

xy losteum , Schneeball V iburnum o pulus, Roter Hartriegel Cornus sanguinea, 
W eißdorn Crataegus m onogyna, Forsythie Forsythia intermedia, verschiedene Wild ­
u nd Strauchrosen, heimische O bstbäum e. 

Gehölzarten für geschnittene Hecken: 
Hainbuche Carpinus betulus, Liguster Ligustrum v ulgaris, Rot- Buche Fagus sy lvat ica, 

Feld-Ahorn Acer campest re, W eißdorn Crataegus monogyna. 

Prinzipschn itte Straßenflächen (Darst e llungen ohne Normcharakter) 

Pri nzipschnitt Haupterschl ießung 

j---'-·00 ___ ,, 
G,aoen Gehweg 

Prinzipschnitt Brunnenweg 

l 

" ,, 

Prinzipschnitt Wohnstraßen 

Fahrbahn (Asphalt) 

17.75 

3.55 

Fahrt,ah" (Pflasler) 
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VERFAHRENSVERMERKE 
1. Aufgestellt ciufgrund des Aufste llungsbeschlusses des Ausschiisses fiir Planungs- und 

Umweltangelegenheiten vom 21.06.2021. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 11.11.2022 durch 
VerOffentlichung in dN Segebergcr Zeitung erfolgt. 

2. Die frühze itige Beteiligung der Öffentlichkeit n~ch § 3 Abs. 1 S~tz 1 BauGB wurde in der Ze it vom 
18.1 1 2022 bis 19.12.2022 durchgeführt. 

3. Die Behörden und sonstigen Träger 6/fentl icher Belange, die von der Planung berührt sein konnen, 
wu rden gern.§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. l Bau GB am 17.11.2022 unterrichtet und 2ur AbgaOe einer 
Stel lungnahme aufgefordert. 

4. Der Ausschuss flir Planungs- und Umweltange legenheiten hat am 08.05.2023 den Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 67 "Süd li ch Bimohler Straße. westlich Brunnenweg'" mit Begründung 
beschlossen und zur Auslegung bestimmt 

5. Der Entwurf der Bebauungsplanänderung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
IT eil 8), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 04.09.2023 bis 09.10.2023 wahrend der 
Dienststunden n~ch § J Abs. 2 Bau GB 6/fentlich ausgelegen. Die öffent li che Auslegung wurde mit 
dem Hinweis. dass Stellungn;:ihmen wahrend der Auslegungsfrist von ollen Interessierten schriftlich 
oder zur Niederschrif t abgegeben werden konnen, am 26.08.2023 in der Segeberger Zeitung 
ortsü bl ich bekanntgemacht Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwtirfe und die 
nach§ 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter www.bad-bramstedt.de ins Internet 
eingestellt. 

6. Die Behörden und sonstigen Träger öff 
wurden gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB ;im 
Die Richtigkeit der Verfahrensverme 
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von der Planung berührt se in können, 
e einer Ste llungnahme aufgefordert. 
. wird hiermit bes~. 
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9. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Aus legung (Nr. SI geändert. Der 
Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung {Teil Al und dem Text !Teil B). sowie 
die Begründung haben in der Zeit vom 17.02.2025 bis 17.03.2025 während der Die"ststunden 
erneut öffentl ich ausgelegen. Dabei wurde bestimmt, dass Stellung- nahmen nur zu den ge.inderten 
und ergänzten Teilen abgegeben werden konnte". 
Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stel lungnahmen während der 
Auslegungsfrist von allen Interessierten schri ftl ich oder zur Niederschrift abgegeben werden können. 
am 07.02.2025 in der Segeberger Zeitung sowie auf der Internetseite der Stadt ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung über die Auslegung der Planentwürfe und die nach§ 3 
Absatz 2 Bau GB auszulegenden Unterlagen wurden unter www.bJd-bramstedt.de ins Internet 
eingestellt 

10. Die Stadtverordnctcnversammlung hat d€n Elebauungsplan Nr. 67 "Südl ich Bimöhler Straße, w"stlich 
BrLmnenweg" mit brthchen Bauvorschnft ,", ~ d .ius der Planze,chnung (Te,I A) und dem Text 
(Te,I 8) am 3103.2025 als Satzung bes \'S'!~ u.<d'l:t@, egrundung durch einfachen Beschluss 

geb ,ll ;g; '- ~~ '?, D,e R1chbgke1t der Verfahrenwerme zu ~,c n 8dJ1 10 wird hiermit bestätigt. 
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11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend ~~ 
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12.Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. ich der Bimöhler Straße, westlich 
Brunnenweg'" mit örtlichen Bauvorschriften durch d ie Stadtverordnetenversammlung und 
die Stelle. bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von allen Interessierten 
eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft ertei lt sind amQ.tQ1. ~§ 
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist au f die Möglichkeit, eine Ver letzung von Verfahrens- und 
Formvorsch riften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden 
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkei t, Entschädigungsansprüche 
geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche(§ 44 Ba uGB) hingewiesen worden. 
Auf die Rechtswirkungen des§ 4 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) wurde ebenfalls 
hingewiesen. ~2 .0 ).(.0 2.'i -0! 

Die Satzung ist mithin an,~ ~-e;_\ .~ · i'- lge&; n. 
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Aufgrund des§ 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach§ 86 der Landesbauordnung 
(LBO) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vom 
31.03.2025 folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 67 "Süd lich der Bimöhler Straße, 
westlich des Brunnenweges" mit örtlichen Bauvorschriften, für das Gebiet: "Süd lich der 
Wohnbebauung Moorstucken, westlich des Brunnenweges, nordwest lich der 
Umgehungsstraße 8206" bestehend aus der Planzeichnung (Teil Al und dem Text (Teil B), 
erlassen. 

Übersichtsplan 1 : 25.000 

SATZUNG DER STADT BAD BRAMSTEDT 
" UBER DEN 

BEBAUUNGSPLAN NR. 67 
"SÜDLICH DER BIMÖHLER STRASSE, 

WESTLICH DES BRUNNENWEGES" 
mit örtlichen Bauvorschriften 

. ~ : •• Ausferti gun g 

" Für das Gebiet: 
"Südlich der Wohnbebauung Moorstücken, westlich des 

Brunnenweges, nordwestlich der Umgehungsstraße B206" 

Endgültige Planfassung 
31.03.202S 
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